
An den
Förderverein Rankmühle e.V.
Landfeldweg 25
79274 St. Märgen

Beitrittserklärung zum Förderverein Rankmühle St. Märgen e.V.

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Hiermit trete ich dem „Förderverein Rankmühle St. Märgen e.V.“ als Mitglied bei.
Die Satzung erkenne ich an.
Ich zahle folgenden Beitrag  € (Mindestmitgliedsbeitrag: 30 €)
Der Mitgliedsbeitrag kann als steuerwirksame Spende geltend gemacht werden. Siehe Rückseite.

Ich ermächtige den „Förderverein Rankmühle St. Märgen e.V.“, die Zahlungen des jährlichen Mitglieds-
beitrags von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom „Förderverein Rankmühle St. Märgen e.V.“ auf mein Konto eingezogene Lastschriften einzu lösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
 verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Hinweise auf der Rückseite wurden zur Kenntnis genommen.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE97ZZZ00002121553

Name  Vorname 

Straße  Geb.-Datum 

PLZ / Ort  Land: Deutschland / 

E-Mail  Telefon 

Name und Vorname (Kontoinhaber) 

Straße  PLZ / Ort 

DE   |     |     |     |     |  

Kreditinstitut  BIC         |   
 entfällt bei Zahlungen im Inland

 , den       
 Ort Unterschrift

 , den       
 Ort Unterschrift



Rankmuhle



Hinweise / Datenschutz / Persönlichkeitsrechte

Spenden Hinweis

1.  Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von
 Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B.
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen,  Geburtsdatum, Funktionen
im Verein).

2.  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder
der
– Erhebung,
– Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),
–  Nutzung
 ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des
Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.

3.  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder
außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen
 Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.

4.  Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
–  Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern, sowie den Zweck der

 Speicherung,
– Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,
– Löschung oder Sperrung seiner Daten.

A:  Ich bezahle 200,- € oder weniger als Mitgliedsbeitrag (sogenannte Kleinspende), dann bitte Überweisungs-
beleg o.ä. als Spendenbeleg Ihrer Steuerklärung beilegen.
(vereinfachter Spendennachweis §50. Abs. 2 Nr.2 EStDV) 

B: Ich bezahle mehr als 200,- € als Mitgliedsbeitrag:
 Ich bitte deshalb um Ausstellung einer Spendenbescheinigung für den Betrag, welcher umseitig als Mitglieds-
beitrag angegeben ist. Bitte ankreuzen:

Q ja Q nein

C:  Umseitiger Betrag ist eine Einmalspende und beträgt mehr als 200,- €. Es wird eine Spendenbescheinigung 
gewünscht. Bitte ankreuzen:

Q ja Q nein

Förderverein Rankmühle e.V. 
Landfeldweg 25
79274 St. Märgen
Mail: info@rankmuehle.de 
www.rankmuehle.de

Bankverbindung
DE95 6805 1004 0004 6713 92
Betreff: Spende


